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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

 
 

 
 
 

 

 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O 

 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T  
über die 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

Datum: 14.06.2023 in Vösendorf, Amtshaus 

Beginn: 18:00 Uhr Die Einladung erfolgte am  

Ende:  18:20 Uhr 07.06.2023 durch eMail 

 

ANWESEND WAREN: 

Bgm. Hannes Koza, gf. GR Wolfgang Allmer, gf. GR DI Mag. Peter Köck,  
gf. GR Ing. Christian Kudym, MSc, gf. GR Birgit Petross, gf. GR Gerhard Smolik,  
gf. GR Isabella Wolfger, GR Marion Burger, GR Mag. Helga Dorfer, GR Petra Dunst,  
GR Marcus Eppensteiner, GR Heinz Peter Ewinger, GR Thomas Fasching,  
GR Lucia Graser, BSc, GR Markus Kerschbaum, GR Elisabeth Kiraly, MSc, 
GR Gerlinde Gertrude Leitner, MSc, GR Sabine Nowak, GR Mag. Gerlinda Urban,  
GR Andreas Vanek, GR Johann Weinknecht, GR Johann Weiss, Mag. Simone Plank, 
Tanja Wagner 

ENTSCHULDIGT WAREN: 

Vizebgm. Alfred Strohmayer, MSc, MBA, GR KommR Wolfgang Gratzer, 
GR Ing. Johann Pipek, GR Agnes Maria Schandl, BA, GR Mag. Andrea Strohmayer,  
GR Gerhard Svatora, GR Mag. Alexandra Wolfschütz 

NICHT ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN: 

 

VORSITZENDER: Hannes Koza 

 

Die Sitzung war öffentlich 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 1.)  Begrüßung  

 2.)  Ratifizierung  

  2.1.) Dringlichkeitsantrag Erdgasliefervertrag 2023 

 3.)  FF Vösendorf - Anschaffung Abschleppfahrzeug mit  

Kran und Schiebeplateau  

 4.)  Antrag Änderung der NÖ Feuerwehr 

Mindestausrüstungsverordnung  

 5.)  Stellungnahme zum Umweltbericht  

 6.)  Änderung der Förderrichtlinien im Bereich Energie  

 7.)  Unterstützungserklärung: Änderung der StVO betreffend 

Geschwindigkeitskontrollen  

 8.)  Adaptierung Kurzparkzonen bzw. Parkabgabenzone  

 9.)  Gebühren Benützung gemeindeeigene Gegenstände  

und Inanspruchnahme Personal  

 10.)  Subventionen  

 11.)  Erdgasliefervertrag 2023  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

1. Begrüßung  

Bürgermeister Hannes Koza begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit 

fest.  

2. Ratifizierung  

Gegen das Protokoll der letzten Sitzung wurden keine Einwände eingebracht. Es gilt daher 

als genehmigt.  

2.1. Dringlichkeitsantrag Erdgasliefervertrag 2023  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

3. FF Vösendorf - Anschaffung Abschleppfahrzeug mit Kran und Schiebeplateau  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf ist derzeit nur im Besitz einer Abschleppbrille für ihre 
Einsätze. Dadurch können zB keine Kastenwägen abgeschleppt werden, da die 
höchstzulässige Höhe überschritten wird. Das Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr 
Vösendorf erstreckt sich auch über Autobahnabschnitte und da hier öfters größere 
Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, ist die Anschaffung eines Abschleppfahrzeuges 
sinnvoll, um die Einsätze absolvieren zu können.  

Es soll über den e-Shop der Bundesbeschaffung GmbH ein Mercedes-Benz Econic 2635 L 
ENA mit Aufbau Feuerwehrabschleppfahrzeug mit Kran und Schiebeplateau Eberl zum 
Gesamtpreis von EUR 543.936,42 inkl. MwSt. (5% Teuerungspuffer eingeplant) 
angeschafft werden.  

Die geschätzte Lieferzeit beträgt ca. 1 ½ Jahre.  

 

Finanzierung: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 

Auswirkungen auf den Haushalt: 

Die Kosten sind im Mittelfristigen Finanzplan vorgesehen.  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge das Abschleppfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf 

zum Gesamtpreis von EUR 543.936,42 inkl. MwSt. (5% Teuerungspuffer eingeplant) über 

den BBG-Shop ankaufen.  

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 

 

4. Antrag Änderung der NÖ Feuerwehr Mindestausrüstungsverordnung  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Da das benötige Abschleppfahrzeug mit Kran und Schiebeplateau nicht in der NÖ 
Feuerwehr-Mindestausrüstungsverordnung 1997 enthalten ist, kann nicht um eine 
Förderung für das Fahrzeug angesucht werden. Das Fahrzeug ist jedoch für die Freiwillige 
Feuerwehr Vösendorf wichtig, um die übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, da das 
Einsatzgebiet auch Autobahnabschnitte enthält. Ohne das benötigte Fahrzeug können zB 
keine Kastenwägen, auf Grund der Überschreitung der höchstzulässigen Höhe, 
abgeschleppt werden.  

Gemäß § 3 der NÖ Feuerwehr-Mindestausrüstungsverordnung 1997 kann auf Antrag der 
Gemeinde die NÖ Landesregierung im Einzelfall die Mindestausrüstung mit Bescheid 
ändern, damit die Besorgung der übertragenen Aufgaben erfüllt werden kann.  

Die Marktgemeinde Vösendorf stellt daher einen Antrag auf Abänderung bei der NÖ 
Landesregierung, damit das Abschleppfahrzeug mit Kran und Schiebeplateau in der 
Mindestausrüstungsverordnung berücksichtigt wird.  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge einen Antrag bei der NÖ Landesregierung zur Abänderung der NÖ 

Feuerwehr-Mindestausrüstungsverordnung 1997 stellen, sodass auch ein 

Abschleppfahrzeug mit Kran und Schiebeplateau Berücksichtigung findet und gefördert 

wird. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 

 
5. Stellungnahme zum Umweltbericht  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Bürgermeister Hannes Koza verliest die Stellungnahme zum Umweltbericht vom Leiter der 

Abteilung Infrastruktur und Umwelt, Patrick Miedler, MSc.: 

Sehr geehrte Gemeinderäte, sehr geehrter Herr gf. Gemeinderat Mag. DI Köck, 

bezugnehmend auf die Präsentation des Umweltberichts, in der öffentlichen 

Gemeinderatssitzung vom 10.05.2023, möchte ich hiermit eine Stellungnahme abgeben. 

Zuerst möchte ich meine Zustimmung aussprechen, dass die Themen Klimaschutz, Energie 

und Umwelt wesentliche Themen sind, welche weiterhin mit Nachdruck verfolgt werden 

müssen, um künftigen Generationen ein gesundes und biodiversitäres Umfeld weiterhin 

bieten zu können. Hierfür wird sich, die seit 01.04.2023 aktive Abteilung für Infrastruktur 

und Umwelt, weiterhin einsetzen und weitere Projekte umsetzen. 

Die 2020 gegründete Umweltabteilung wurde de facto nicht aufgelassen, sondern wird seit 

01.04.2023 als Abteilung für Infrastruktur und Umwelt weitergeführt. Dies wird dadurch 

ersichtlich, dass alle drei Mitarbeiterinnen der Umweltabteilung, in die neu entstandene 

Abteilung für Infrastruktur und Umwelt übernommen wurden.  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

Des Weiteren muss ich der Aussage wiedersprechen, dass die Mobilitätsagenden in keiner 

Abteilung vertreten sind und weiters keine Ansprechpersonen bekanntgemacht wurden. Die 

Mobilitätsagenden sind in der Abteilung für Infrastruktur und Umwelt angesiedelt und auch 

eine Ansprechperson wurde Ihnen damals persönlich im Büro der Abteilung, im Beisein 

nahezu aller MitarbeiterInnen mitgeteilt.  

Außerdem finde ich die Aussage „Die Übernahme einiger Agenden in die neu geschaffene 

Abteilung „Infrastruktur und Umwelt“ ist kein adäquater Ersatz, da ihr die entsprechenden 

Ressourcen und Kompetenzen fehlen.“ nicht gerechtfertigt und absolut unangebracht. Ihrer 

Aussage zufolge würde dies bedeuten, dass die damalige Umweltabteilung, bereits seit 

einer geraumen Zeit, keine Ressourcen und Kompetenzen hatte, da, wie oben erwähnt, alle 

Mitarbeiterinnen nach wie vor für die Abteilung arbeiten und sich entsprechend für die 

diversen Agenden einsetzen. Ich leite die Abteilung nun seit 01.04.2023 und kann diese 

Aussage Ihrerseits, meinen Mitarbeiterinnen gegenüber, nicht nachvollziehen. 

Es gilt jedoch Aufzuarbeiten, dass Sie in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 

10.05.2023 mündlich erwähnten, dass es zu einigen Projekten im Herbst des Vorjahres 

Vorarbeiten gab, welche nicht weitergeführt wurden. Diese Nicht- Weiterführung kann der 

neu geschaffenen Abteilung für Infrastruktur und Umwelt nicht angelastet werden, da diese 

Abteilung erst seit 01.04.2023 ihre Arbeit aufgenommen hat. Alle Vorleistungen und 

Projektentwicklungen hätten bis dahin, in der damals bestehenden Umweltabteilung, 

weitergeführt werden müssen. Warum dies nicht geschehen ist, muss intern geklärt 

werden. 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass die Zusammenführung der Agenden der 

Infrastruktur (Straßen und Nebenanlagen; öffentliche Beleuchtung; Mobilität (Geh- und 

Radagenden); öffentlicher Verkehr;…), sowie der Umwelt (Energiethemen; 

Abfallwirtschaft; KEM; e5 Gemeinden;…) ein gutes Zusammenfließen ermöglicht, da es 

genügend Überschneidungspunkte gibt. Somit ist diese Zusammenführung eine Aufwertung 

für die Marktgemeinde Vösendorf, um diverse Projekte auszuarbeiten und umzusetzen. 

Außerdem wurde die Abteilung von drei auf fünf Personen aufgestockt, wodurch nun mehr 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

Personal als damals zur Verfügung steht, um die diversen Agenden der Abteilung für 

Infrastruktur und Umwelt zu behandeln. 

Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und verbleibe 

Hochachtungsvoll 

Patrick Miedler, MSc 

 

 
6. Änderung der Förderrichtlinien im Bereich Energie  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Aufgrund der hohen Anzahl von Förderanträgen sollen die Förderhöhen angepasst 

werden, um noch mehr Bürger:innen eine Förderung zukommen zu lassen. Durch den 

Anstieg an geförderten E-Autos und Photovoltaikanlagen im privaten Bereich, soll künftig 

auch die Installation von Wallboxen in Kombination mit privaten Photovoltaik-Anlagen 

gefördert werden. Firmen werden laut der neuen Richtlinie nicht mehr gefördert. Die 

Änderung der Richtlinie „Förderung von rein elektrobetriebenen ein- und mehrspurigen 

Fahrzeugen“ wird auf „Förderung klimaschonender Mobilität für Privatpersonen“ 

umbenannt. 

 

Die Änderung der Richtlinie „Förderung von rein elektrobetriebenen ein -und 
mehrspurigen Fahrzeugen“ auf „Förderung klimaschonender Mobilität 
für Privatpersonen“ hat folgende Auswirkungen: 

 Eine Reduzierung der Förderhöhe für E-Bikes, E-Mopeds, E-Motorräder von EUR 
300,-- auf EUR 100,--. Die bisherige prozentuelle Berechnung von maximal 20% der 
Anschaffungskosten wird gestrichen. 

 E-Roller, E-Micro-Scooter, E-Scooter, werden künftig mit EUR 50,-- gefördert. 
 E-Transport- u. E-Lastenräder, werden künftig mit EUR 200,-- gefördert. 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 Die Obergrenze für mehrspurige rein elektrobetriebene Fahrzeuge, wird von 
EUR 60.000,-- (brutto) auf EUR 80.000,-- (brutto) angehoben. 

 Mehrspurige rein elektrobetriebene Fahrzeuge, werden weiterhin mit EUR 500,-- 
gefördert. Die bisherige prozentuelle Berechnung „bis zu 5 % der 
Anschaffungskosten“ wird gestrichen. 

 Die Installation einer Wallbox zur privaten Nutzung, in Kombination mit einer 
hauseigener Photovoltaik Anlage, wird in der Höhe von EUR 100,-- gefördert. 

 
Die Änderung der Richtlinie zur „Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie und Alternativenergie, sowie für den Ersatz von Heizungs- und 
Warmwasseraufbereitungsanlagen“ hat folgende Auswirkungen: 

 Die Förderhöhe für Photovoltaikanlagen wird von EUR 250,--/kWp auf EUR 150,--
/kWp und einer maximalen Förderhöhe von EUR 1.000,-- statt bisher maximal EUR 
1.250,-- reduziert. 

 Die Förderhöhe für Hackschnitzel-/Pellets-/Stückholz- Zentral-heizungen mit 
Warmwasserbereitung, sowie Wärmepumpensysteme für Zentralheizungen mit 
Warmwasserbereitung wird von EUR 1.000,-- auf EUR 500,-- reduziert. 

 Die Reduzierung der Förderung um 30% bei Wärmepumpen mit einem Kältemittel 
mit einem GWP ≥ 1500) wird gestrichen. 

 

Antrag: 

Empfehlung an den Gemeinderat, die Änderungen für die Richtlinien zur „Förderung 

klimaschonender Mobilität für Privatpersonen“ und die „Förderung von Maßnahmen zur 

Nutzung erneuerbarer Energie und Alternativenergie, sowie für den Ersatz von Heizungs -

und Warmwasseraufbereitungsanlagen“ zu beschließen. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

7. Unterstützungserklärung: Änderung der StVO betreffend 
Geschwindigkeitskontrollen  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Die aktuelle Rechtslage behindert Städte und Gemeinden auf dem Weg zur notwendigen 

Verkehrswende. Es braucht einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, der es 

ihnen ermöglicht, eine angemessene Höchstgeschwindigkeit überall dort, im 

Wirkungsbereich der Gemeinden anordnen zu können, wo die Gemeinden es für sinnvoll 

erachten – auch für Straßenzüge im Hauptverkehrsstraßennetz sowie auf Landesstraßen 

innerorts. Darüber hinaus bedarf es einer rechtlichen Handhabe für Städte und 

Gemeinden, die gefahrenen Geschwindigkeiten im Ortsgebiet kontrollieren zu dürfen. 

Daher soll folgende Unterstützungserklärung beschlossen werden: 

1. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf bekennt sich zur Notwendigkeit 

einer grundlegenden Verkehrswende mit dem Ziel, die Lebensqualität und 

Verkehrssicherheit in der Marktgemeinde Vösendorf zu erhöhen und einen Beitrag 

gegen die Klimakrise zu leisten. 

2. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf fordert die Bundesregierung und 

den Nationalrat auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen in der StVO 

dahingehend anzupassen, dass Städte und Gemeinden ohne Einschränkungen und 

Hindernisse eine angemessene Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen 

können, wo sie es mit Hinblick auf die notwendige Verkehrswende für notwendig 

erachten. 

3. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf fordert die Bundesregierung und 

den Nationalrat darüber hinaus auf, den Städten und Gemeinden die rechtlichen 

Möglichkeiten zur Handhabung der punktuellen Geschwindigkeitsmessung (§98b) 

einzuräumen - sofern sich nicht die Zuständigkeit der Landespolizeidirektion ergibt.  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Unterstützungserklärung beschließen und an die zuständige 

Bundesministerin übermitteln. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 

 

8. Adaptierung Kurzparkzonen bzw. Parkabgabenzone  

Antragsteller: Kudym, Christian, Ing. 

Sachverhalt: 

Seit der Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone in Wien, parken Pendler immer 
öfter ihre Fahrzeuge in Vösendorf, um anschließend öffentlich weiterzufahren. Dies führt 
dazu, dass es in Vösendorf zu einer Parkplatzknappheit kommt und die Bevölkerung über 
Parkplatzprobleme klagt. 

Aus diesem Grund wurden Kurzparkzonen in den Siedlungen, sowie eine „Grüne Zone“ im 
Marktviertel eingeführt. Das System funktioniert grundsätzlich, jedoch müssten kleinere 
Änderungen stattfinden, um die Bevölkerung weiter zu entlasten. 

Diese Änderungen belaufen sich auf die kostenfreie Parkdauer in den Kurzparkzonen, 
welche von 1,5h auf 3h erhöht wird, sowie die Endzeit, die von 19:00 Uhr auf 21:00 Uhr 
in den Kurzparkzonen, sowie in der „Grünen Zone“, in welcher es lediglich die Marktstraße 
und die Konstumstraße betrifft, erweitert wird. 

Die Kurzparkzonen Dr. Karl Renner Gasse, sowie am Parkplatz vor dem Schloss, sind von 
den Änderungen nicht betroffen. 

Die Verordnungen der jeweiligen Kurzparkzone bzw. der Grünen Zone wurden 
entsprechend adaptiert und liegen als Beilage auf.  
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die beiliegenden Verordnungen der Kurzparkzonen bzw. der 

Grünen Zone beschließen.  

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 

 

9. Gebühren Benützung gemeindeeigene Gegenstände und Inanspruchnahme 
Personal  

Antragsteller: Smolik, Gerhard 

Sachverhalt: 

Die Gebühren für die Benützung von gemeindeeigenen Gegenständen und der 
Inanspruchnahme des Personals sollen geringfügig angepasst werden:  

 

 Die Gebühr für die Benützung des LKW mit Ladekran mit Fahrer wird auf 
EUR 160,00 netto erhöht. 

 Es wurden Gebühren für die Nutzung des Kommunaltraktors ergänzt. 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2023/03O vom 14.06.2023  
 

 

 
 
 

 

 

 

• Bei Antragstellung vor Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden noch die 
bisherigen Tarife verrechnet. 

• Für alle Reservierungen und Antragstellungen nach dem Beschluss durch den 
Gemeinderat kommen die neuen Tarife zur Verrechnung. 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die neuen Tarife lt. angeführter Tabelle beschließen und für 

Antragstellungen nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat heranziehen. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 
 

10. Subventionen  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 
Wer Was Beschluss 

Bücherei Vösendorf Subvention 2023 / Jahresmiete € 2.164,40 

Kulturverein Vösendorf Subvention 2023 / Miete 1 HJ € 502,76 

PPZ Perchtoldsdorf Subvention 2023 € 100,00 

Verein Hospiz Subvention 2023 € 374,00 

Landesklinikum Baden-Mödling 

Abt. Kinder- u. Jugendheilkunde 
15. Kinderburgfestival Burg Liechtenstein € 500,00 

Jagd Mödling Miete Schloss Bezirksjägertag € 1.098,00 

NEU: Krippenverein  Herausgabe Buch € 1.000,00 
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Land: NIEDERÖSTERREICH 
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Finanzierung: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 

Auswirkungen auf den Haushalt: 

Sind durch folgende Haushaltsstellen gedeckt: 

 1/2690-7570 

 1/429000-757000 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge o.a. Subventionen beschließen. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 

 

11. Erdgasliefervertrag 2023  

Antragsteller: Koza, Hannes 

Sachverhalt: 

Mit Mail vom 14. Juni 2023 hat uns Herr Spazierer von Wien Energie auf Basis unseres 
bestehenden Vertrages „Erdgas Vario BK“ einen neuen Gaspreis angeboten. 
Voraussetzung ist, dass wir diesen noch am heutigen Tag abschließen, da es sich um ein 
tagesaktuelles Angebot handelt. 

Bis Ende Juni 2023 beträgt der Energiepreis lt. aktuellem, aber auslaufendem Vertrag 
1,7370 Cent/kWh. 

Wie umseits bekannt, sind die Preise seit dem letzten Vertragsabschluss massiv 
gestiegen. Der neue Vertrag soll beginnend mit 01.07.2023 für eine Laufzeit von zwei 
Jahren zu folgenden Preisen abgeschlossen werden: 
 

Lieferperiode 1 von 01.07.2023 bis 30.06.2024   6,3189 Cent/kWh 

Lieferperiode 2 von 01.07.2024 bis 30.06.2025   6,5189 Cent/kWh 
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Die Preise verstehen sich exkl. 20% USt. 

Nach der zweiten Lieferperiode verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 12 
Monate, sofern nicht eine der Vertragsparteien fristgerecht kündigt. 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Erdgasliefervertrag 2023 mit der Wien Energie beschließen. 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 

 
 
 
 

Der Vorsitzende, Bürgermeister Hannes Koza, schließt die Sitzung um 18:20 Uhr. 

 

 

 

 ..........................................................   ............................................................  

 Bürgermeister   Schriftführerin 
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Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des
Gemeinderates

14.06.2023
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-130/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23045 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet gemäß  
§ 94d Z 4a der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 in Verbindung mit  
§ 38 Abs. 1 Z. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 nachstehende 

Gebietsabgrenzungsverordnung 
nach § 43 Abs. 2a Z 1 und 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 

§ 1 
Gebietsabgrenzung 

 
1.) In nachfolgenden Kurzparkzonen in der Marktgemeinde Vösendorf können  

a) Personen, die in der unter § 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen 
und dort auch den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, und 
ZulassungsbesitzerInnen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges sind, 
kostenfrei, 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in der Kurzparkzone haben und 
Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen Kraftfahrzeugen sind, 
wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf Eigengrund vorhanden 
sind, um € 100,00 pro Kraftfahrzeug, 

c) MitarbeiterInnen, welche ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in der unter 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen, sowie dort auch den 
Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, kostenfrei, 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens 
muss vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf 
sie angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei, 
 

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 
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 eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken mit 
Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3.500 kg gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO beantragen: 

 
(Roseggersiedlung):  
Wilhelm-Hafenscher-Gasse, Am Petersbach, Weinberggasse, 
Rossödengasse, Leopold Stipcak-Gasse, Mitterberggasse 
 

Die Gültigkeit der Berechtigungskarte beträgt, ab dem Ausstellungsdatum, zwei 
Jahre.  

 
2.) Die Anzahl der Pauschalierungen wird für die jeweilige Pauschalierungsgruppe 

eingeschränkt auf: 
nach a) Je hauptgemeldeter Person nach Vorlage des Zulassungsscheins  

2 Stück 
nach b) pro Unternehmen, die Anzahl der für dieses Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge 
nach c) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers, 1 Stück 
nach d) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers und des Zulassungsscheins, 1 Stück 
 

3.) Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen des  
§ 1 Abs. 1 nicht mehr gegeben sind, kann die Pauschalierung wieder entzogen 
werden, sofern dies erforderlich ist, um die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Zahl zeitlich unbeschränkter Abstellmöglichkeiten sicherzustellen. Im Falle 
eines Entzugs wird die geleistete pauschalierte Parkabgabe für die noch offene 
Dauer, je offenen nicht begonnenen Monat, anteilig zurückerstattet. 

 
§ 2 

Kontrolleinrichtung 
 

1.) Als, nach § 25 Abs. 5 StVO vorzusehendes, Hilfsmittel zur Kontrolle einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO gilt der in der  
Anlage 1 dieser Verordnung ersichtliche Nachweis. 

2.) Der Nachweis (Abs. 1) ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter 
dieser und durch diese von außen gut lesbar („auf dieser und gut lesbar“ bei 
„Parkpickerl“), bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar und lesbar anzubringen. 
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§ 3 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
 
Anlage 1 
Parkkarte zum Nachweis einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO 1960 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-126/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23041 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet gemäß  
§ 94d Z 4a der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 in Verbindung mit  
§ 38 Abs. 1 Z. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 nachstehende 

Gebietsabgrenzungsverordnung 
nach § 43 Abs. 2a Z 1 und 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 

§ 1 
Gebietsabgrenzung 

 
1.) In nachfolgenden Kurzparkzonen in der Marktgemeinde Vösendorf können  

a) Personen, die in der unter § 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen 
und dort auch den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, und 
ZulassungsbesitzerInnen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges sind, 
kostenfrei, 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in der Kurzparkzone haben und 
Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen Kraftfahrzeugen sind, 
wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf Eigengrund vorhanden 
sind, um € 100,00 pro Kraftfahrzeug, 

c) MitarbeiterInnen, welche ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in der unter 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen, sowie dort auch den 
Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, kostenfrei, 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens 
muss vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf 
sie angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei, 
 

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 
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 eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken mit 
Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3.500 kg gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO beantragen: 

 
(Haidfeldsiedlung):  
östliche Seite der Schönbrunner Allee entlang der ON 1 – ON 77;  
Franz Schubert- Gasse; Karl Weiss- Gasse; Haidfeldstraße; Raimundgasse; 
Stefan Brauneder- Gasse; Franz Spiegel- Gasse; Franz Gruber- Gasse; 
Heinrich Tröber- Gasse; Fritz Schmerold- Gasse; Jakob Janisch- Gasse und 
Am Haidegrund  

 
Die Gültigkeit der Berechtigungskarte beträgt, ab dem Ausstellungsdatum, zwei 
Jahre.  

 
2.) Die Anzahl der Pauschalierungen wird für die jeweilige Pauschalierungsgruppe 

eingeschränkt auf: 
nach a) Je hauptgemeldeter Person nach Vorlage des Zulassungsscheins  

2 Stück 
nach b) pro Unternehmen, die Anzahl der für dieses Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge 
nach c) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers, 1 Stück 
nach d) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers und des Zulassungsscheins, 1 Stück 
 

3.) Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen des  
§ 1 Abs. 1 nicht mehr gegeben sind, kann die Pauschalierung wieder entzogen 
werden, sofern dies erforderlich ist, um die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Zahl zeitlich unbeschränkter Abstellmöglichkeiten sicherzustellen. Im Falle 
eines Entzugs wird die geleistete pauschalierte Parkabgabe für die noch offene 
Dauer, je offenen nicht begonnenen Monat, anteilig zurückerstattet. 

 
§ 2 

Kontrolleinrichtung 
 

1.) Als, nach § 25 Abs. 5 StVO vorzusehendes, Hilfsmittel zur Kontrolle einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO gilt der in der  
Anlage 1 dieser Verordnung ersichtliche Nachweis. 

2.) Der Nachweis (Abs. 1) ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter 
dieser und durch diese von außen gut lesbar („auf dieser und gut lesbar“ bei 
„Parkpickerl“), bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar und lesbar anzubringen. 
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§ 3 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
 
Anlage 1 
Parkkarte zum Nachweis einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO 1960 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-128/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23043 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet gemäß  
§ 94d Z 4a der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 in Verbindung mit  
§ 38 Abs. 1 Z. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 nachstehende 

Gebietsabgrenzungsverordnung 
nach § 43 Abs. 2a Z 1 und 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 

§ 1 
Gebietsabgrenzung 

 
1.) In nachfolgenden Kurzparkzonen in der Marktgemeinde Vösendorf können  

a) Personen, die in der unter § 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen 
und dort auch den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, und 
ZulassungsbesitzerInnen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges sind, 
kostenfrei, 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in der Kurzparkzone haben und 
Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen Kraftfahrzeugen sind, 
wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf Eigengrund vorhanden 
sind, um € 100,00 pro Kraftfahrzeug, 

c) MitarbeiterInnen, welche ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in der unter 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen, sowie dort auch den 
Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, kostenfrei, 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens 
muss vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf 
sie angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei, 
 

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 
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 eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken mit 
Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3.500 kg gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO beantragen: 

 
(Kalesasiedlung):  
westliche Seite der Schönbrunner Allee entlang der GstNr. 40/133, 20/5, 
15/3; Dr. Pertich-Gasse; Schweizergasse; Sperlinggasse; Baslergasse 

 
Die Gültigkeit der Berechtigungskarte beträgt, ab dem Ausstellungsdatum, zwei 
Jahre.  

 
2.) Die Anzahl der Pauschalierungen wird für die jeweilige Pauschalierungsgruppe 

eingeschränkt auf: 
nach a) Je hauptgemeldeter Person nach Vorlage des Zulassungsscheins  

2 Stück 
nach b) pro Unternehmen, die Anzahl der für dieses Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge 
nach c) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers, 1 Stück 
nach d) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers und des Zulassungsscheins, 1 Stück 
 

3.) Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen des  
§ 1 Abs. 1 nicht mehr gegeben sind, kann die Pauschalierung wieder entzogen 
werden, sofern dies erforderlich ist, um die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Zahl zeitlich unbeschränkter Abstellmöglichkeiten sicherzustellen. Im Falle 
eines Entzugs wird die geleistete pauschalierte Parkabgabe für die noch offene 
Dauer, je offenen nicht begonnenen Monat, anteilig zurückerstattet. 

 
§ 2 

Kontrolleinrichtung 
 

1.) Als, nach § 25 Abs. 5 StVO vorzusehendes, Hilfsmittel zur Kontrolle einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO gilt der in der  
Anlage 1 dieser Verordnung ersichtliche Nachweis. 

2.) Der Nachweis (Abs. 1) ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter 
dieser und durch diese von außen gut lesbar („auf dieser und gut lesbar“ bei 
„Parkpickerl“), bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar und lesbar anzubringen. 
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§ 3 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
 
Anlage 1 
Parkkarte zum Nachweis einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO 1960 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-132/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23047 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet gemäß  
§ 94d Z 4a der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 in Verbindung mit  
§ 38 Abs. 1 Z. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 nachstehende 

Gebietsabgrenzungsverordnung 
nach § 43 Abs. 2a Z 1 und 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 

§ 1 
Gebietsabgrenzung 

 
1.) In nachfolgenden Kurzparkzonen in der Marktgemeinde Vösendorf können  

a) Personen, die in der unter § 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen 
und dort auch den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, und 
ZulassungsbesitzerInnen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges sind, 
kostenfrei, 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in der Kurzparkzone haben und 
Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen Kraftfahrzeugen sind, 
wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf Eigengrund vorhanden 
sind, um € 100,00 pro Kraftfahrzeug, 

c) MitarbeiterInnen, welche ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in der unter 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Kurzparkzone wohnen, sowie dort auch den 
Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, kostenfrei, 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei, 
 

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 
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 eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken mit 
Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3.500 kg gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO beantragen: 

 
Schönbrunner Allee entlang GstNr. 1659/6; Leopold Mandl-Gasse; 
Schönbrunner Allee und Ortsstraße im Bereich GstNr. 1655/5; Ortsstraße 
entlang GstNr. 1655/14 von ON 34 – ON 38, Ortsstraße entlang GstNr. 
1655/10; Ortsstraße ON 101 – ON 121; Ortsstraße entlang GstNr. 414/2;  
 

Die Gültigkeit der Berechtigungskarte beträgt, ab dem Ausstellungsdatum, zwei 
Jahre.  

 
2.) Die Anzahl der Pauschalierungen wird für die jeweilige Pauschalierungsgruppe 

eingeschränkt auf: 
nach a) Je hauptgemeldeter Person nach Vorlage des Zulassungsscheins  

2 Stück 
nach b) pro Unternehmen, die Anzahl der für dieses Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge 
nach c) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers, 1 Stück 
nach d) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers und des Zulassungsscheins, 1 Stück 
 

3.) Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen des  
§ 1 Abs. 1 nicht mehr gegeben sind, kann die Pauschalierung wieder entzogen 
werden, sofern dies erforderlich ist, um die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Zahl zeitlich unbeschränkter Abstellmöglichkeiten sicherzustellen. Im Falle 
eines Entzugs wird die geleistete pauschalierte Parkabgabe für die noch offene 
Dauer, je offenen nicht begonnenen Monat, anteilig zurückerstattet. 

 
§ 2 

Kontrolleinrichtung 
 

1.) Als, nach § 25 Abs. 5 StVO vorzusehendes, Hilfsmittel zur Kontrolle einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO gilt der in der  
Anlage 1 dieser Verordnung ersichtliche Nachweis. 

2.) Der Nachweis (Abs. 1) ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter 
dieser und durch diese von außen gut lesbar („auf dieser und gut lesbar“ bei 
„Parkpickerl“), bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar und lesbar anzubringen. 
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§ 3 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
 
Anlage 1 
Parkkarte zum Nachweis einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 bzw. 4a StVO 1960 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-133/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU22048 
  

V E R O R D N U N G 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf, hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 
nachstehende 

Parkabgabeordnung 

nach dem NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz 

in der Marktgemeinde Vösendorf 

beschlossen: 

§ 1 
Parkabgabepflichtige Verkehrsflächen 

Für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen auf den nachfolgenden Straßen 
mit öffentlichem Verkehr (§ 1 StVO 1960), wird von Montag bis Freitag, ganzjährig 
in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr, sowie Samstag, ganzjährig in der Zeit von 
08:00 bis 12:00 Uhr eine Parkabgabe erhoben: 

beidseitig 

1. Marktstraße 
2. Konsumstraße 
3. Ortsstraße ON1 bis Ortsstraße ON51 

Weiters wird für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen auf den 
nachfolgenden Straßen mit öffentlichem Verkehr (§ 1 StVO 1960) von Montag bis 
Sonntag, ganzjährig in der Zeit von 00:00 bis 24:00 Uhr, eine Parkabgabe erhoben: 
 
beidseitig 
 
1. Dr. Robert Firneis- Straße 

 
§ 2 

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Ö  8Ö  8
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 Kennzeichnung 

Die parkabgabepflichtigen Verkehrsflächen sind gemäß  
§ 2 Abs. 2 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz zu kennzeichnen und haben in der 
Marktstraße und im Bereich Konsumstraße GstNr. 32/9 und 15/4 den Zusatz zu 
enthalten: „gültig von Montag bis Freitag, ganzjährig in der Zeit von  
08:00 bis 21:00 Uhr, Samstag, ganzjährig in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr“ sowie 
in der Dr. Robert Firneis- Straße: „gültig von Montag bis Sonntag, ganzjährig in der 
Zeit von 00:00 bis 24:00 Uhr“. 
 

§ 3 
Höhe der Parkabgabe und Pauschalierungszonen 

1) Folgende, in § 1 genannte Verkehrsflächen werden zur Pauschalierungszone 
erklärt: 

1. Marktstraße 
2. Konsumstraße 
3. Ortsstraße ON1 bis Ortsstraße ON51 
4. Dr. Robert Firneis- Straße 

 
2) Die Höhe der Parkabgabe wird für die im § 1 angeführten Verkehrsflächen mit 

€ 0,50 für jede angefangene halbe Stunde festgesetzt. Das Tagesmaximum 
beträgt € 10,00. Beim Beginn des Parkvorganges bleibt eine angefangene 
Viertelstunde unberücksichtigt. 

3) Die Höhe der pauschalierten Parkabgabe für den in § 3 Abs. 3 umschriebenen 
Personenkreis beträgt, vom Datum der Ausstellung an gerechnet, für den 
Zeitraum von zwei Jahren, für: 

 
a) Personen, die in dem unter § 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch 

den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette für mehrspurige Kraftfahrzeuge, welches 
auf sie angemeldet ist, € 25,00. 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in dem unter § 1 angeführten 
Gebiet haben und Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen sind, wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf 
Eigengrund vorhanden sind, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. 
Plakette, € 100,00. 

c) MitarbeiterInnen, welche ein mehrspuriges Firmenkraftfahrzeug besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. Plakette, 
€ 25,00. 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, € 25,00. 
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 4) Die Anzahl der Pauschalierungen wird für die jeweilige Pauschalierungsgruppe 
eingeschränkt auf: 
 
nach a) Je hauptgemeldeter Person nach Vorlage des Zulassungsscheins  

 2 Stück 
nach b) pro Unternehmen, die Anzahl der für dieses Unternehmen 

zugelassenen Fahrzeuge 
nach c) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers, 1 Stück 
nach d) pro MitarbeiterIn, unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 

des Arbeitgebers und des Zulassungsscheins, 1 Stück 
 

Eine Pauschalierung der Parkabgabe kann für den Zeitraum von zwei Jahren 
beantragt werden. 

 
5) Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen des  

§ 3 Abs. 3 nicht mehr gegeben sind, kann die Pauschalierung, entsprechend 
der Anzahl lt. § 3 Abs. 4, wieder entzogen werden, sofern dies erforderlich ist, 
um die Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl zeitlich unbeschränkter 
Abstellmöglichkeiten sicherzustellen. Im Falle eines Entzugs wird die geleistete 
pauschalierte Parkabgabe, für die noch offene Dauer, je offenen nicht 
begonnenen Monat, anteilig zurückerstattet. 

§ 4 
Entrichtung der Parkabgabe und Kontrolleinrichtungen 

1) Zur Überprüfung der Gebührenpflicht und zum Nachweis der Entrichtung der 
Abgabe bestehen folgende Einrichtungen: 
Parkschein: 
a) Parkscheine können als Automatenparkscheine ausgegeben werden. 
b) Auf diesen Parkscheinen ist die Marktgemeinde Vösendorf als Herausgeber 

ersichtlich zu machen und dürfen auch Zusätze wie durchlaufende 
Nummerierung, Werbeaufdrucke, etc., angebracht werden oder sie dürfen 
verschiedene Farben entsprechend der jeweils gültigen Parkdauer 
aufweisen. 

c) Auf dem Parkschein muss die Parkdauer, für die er gilt, ersichtlich sein. 
d) Die Eintragung von Datum, Uhrzeit des Beginns oder des Endes der Parkzeit 

erfolgt bei Automatenparkscheinen durch den Automaten. 
e) Die Entrichtung der Abgabe bei Automatenparkscheinen erfolgt durch 

Entrichtung des Geldbetrages für die gewünschte Parkdauer beim 
Parkautomaten. 

f) Jede/r Lenker/in eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, welches in der 
abgabepflichtigen Kurzparkzone, für die Dauer von lediglich bis zu  
15 Minuten abgestellt wird, muss zu Beginn des Abstellens zum Nachweis, 
wann das Fahrzeug abgestellt wurde, eine Parkuhr oder ein anderer Beleg 
(z.B. Zettel) auf dem der Beginn des Abstellens ersichtlich ist, verwendet 
werden.  
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g) Die Verwendung von mehreren Automaten- Parkscheinen, welche 

gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgen, sind für ein und denselben 
Abstellvorgang des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, für das abgabefreie 
Abstellen unzulässig. Ebenso unzulässig, ist die Verwendung von 
gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgenden Automaten- 
Parkscheinen, welche für das abgabefreie Abstellen mit einem oder 
mehreren Automaten- Parkscheinen für das abgabepflichtige Abstellen, 
gleichgültig der Reihenfolge.  

h) Wird die Dauer des abgabefreien Abstellens des mehrspurigen 
Kraftfahrzeuges, unter Verwendung einer Parkuhr oder eines anderen 
Belegs, für die Dauer von 15 Minuten überschritten, so liegt die bereits mit 
Beginn des Abstellens entstandene Abgabepflicht nach § 1 und § 2 dieser 
Verordnung vor.  

 
2) Berechtigungskarte bzw. Plakette – sog. „Parkpickerl“:  

Als Hilfsmittel zum Nachweis einer Pauschalierung nach § 3 ist die von der 
Marktgemeinde Vösendorf ausgegebene Parkkarte bzw. Plakette – sog. 
„Parkpickerl“ zu verwenden. 

 
3) Der Nachweis in Form einer Berechtigungskarte, über die Entrichtung der 

Abgabe (Abs. 1), ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter dieser 
und durch diese von außen gut lesbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst 
geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und lesbar anzubringen. Der Nachweis 
mittels Plakette („Parkpickerl“), ist bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe 
an der rechten oberen Ecke, bei Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe unterhalb 
der Überprüfungsplakette nach § 57a Kraftfahrgesetz 1967, aufzukleben. Es 
dürfen an den genannten Stellen nur jene Nachweise sichtbar sein, die sich auf 
den jeweiligen Parkvorgang beziehen. 

§ 5 
Ausnahmen 

Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz aufgezählten Kraftfahrzeuge ist 
beim Abstellen derselben in einer von der Abgabepflicht erfassten Verkehrsfläche 
keine Abgabe zu entrichten. 
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§ 6 
Überwachung 

1) Die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung erfolgt durch 
Aufsichtsorgane, welche durch die Marktgemeinde Vösendorf bestellt werden. 

 
2) Die bestellten Aufsichtsorgane sind befugt, im Falle der nicht 

ordnungsgemäßen Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe den/die Lenker/in 
des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, auf seine/ihre Identität zu überprüfen. 

 
3) Die Lenker/innen der Kraftfahrzeuge, haben bei der Durchführung der 

angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 
 

§ 7 
Strafbestimmungen 

 
Kommt es zu Verstößen gegen diese Parkzonenabgabeverordnung, welche einer 
Verwaltungsübertretung darstellen, so werden diese gemäß  
§ 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz i.d.g.F. bestraft.  
 

§ 8 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Diese Verordnung tritt mit 01.07.2023 in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
 
Angeschlagen am: 15.06.2023 
Abgenommen am: 30.06.2023 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-125/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23040 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Gemäß § 94 d Zif 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO 1960) in der 
derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 25 StVO 1960 werden aufgrund der 
allgemeinen Erfordernisse folgende Verkehrsmaßnahmen verordnet: 
 

§ 1 
Verkehrsflächen der abgabefreien Kurzparkzone 

 
Es wird gemäß beiliegender Planskizze, im Bereich/Zone der (Haidfeldsiedlung): 
östliche Seite der Schönbrunner Allee entlang der ON 1 – ON 77;  
Franz Schubert- Gasse; Karl Weiss- Gasse; Haidfeldstraße; Raimundgasse; 
Stefan Brauneder- Gasse; Franz Spiegel- Gasse; Franz Gruber- Gasse; 
Heinrich Tröber- Gasse; Fritz Schmerold- Gasse; Jakob Janisch- Gasse und 
Am Haidegrund  
eine  
 
gebührenfreie Kurzparkzone mit einer Parkdauer von 180 Minuten im 
Zeitraum  
werktags Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr 
werktags Samstag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 
 
eingerichtet. 
  

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Ö  8Ö  8
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 § 2 
Höhe der Kurzparkzonenabgabe 

1.) Die Kurzparkzonen sind, bei den unter § 1 angeführten Verkehrsflächen, 
kostenfrei. 

2.) InhaberInnen einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 4 und Abs. 4a StVO 
1960 und § 1 der Gebietsabgrenzungsverordnung des Bürgermeisters der 
Marktgemeinde Vösendorf, können eine Pauschalierung der 
Kurzparkzonenabgabe, für den Zeitraum von zwei Jahren, beantragen und ist für:  

 
a) Personen, die in dem unter § 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch 

den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette für mehrspurige Kraftfahrzeuge, welches 
auf sie angemeldet ist, kostenfrei. 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in dem unter § 1 angeführten 
Gebiet haben und Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen sind, wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf 
Eigengrund vorhanden sind, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. 
Plakette, um € 100,00 zu erwerben. 

c) MitarbeiterInnen, welche ein mehrspuriges Firmenkraftfahrzeug besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in dem unter 
§ 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. Plakette, 
kostenfrei. 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei. 
 

§ 3 
Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe und Kontrolleinrichtungen 

1.) Zur Überprüfung der Parkdauer bestehen folgende Einrichtungen: 
a) Parkzettel bzw. Parkuhr: 

Jede/r Lenker/in eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, welches in der 
unter § 1 angegebenen Kurzparkzone abgestellt wird, muss zu Beginn des 
Abstellens zum Nachweis, wann das Fahrzeug abgestellt wurde, eine 
Parkuhr oder ein anderer Beleg (z.B. Zettel) auf dem der Beginn des 
Abstellens ersichtlich ist, verwenden.  

b) Parkkarte bzw. Parkplakette (sog. „Parkpickerl“): 
Als Hilfsmittel zum Nachweis einer Pauschalierung nach § 2 ist die von der 
Marktgemeinde Vösendorf ausgegebene Parkkarte bzw. Plakette (sog. 
„Parkpickerl“) zu verwenden. 

2.) Der Nachweis über die Parkdauer (§ 3 Abs. 1), ist bei Fahrzeugen mit einer 
Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese von außen gut lesbar, bei 
anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und 
lesbar anzubringen. Der Nachweis mittels Plakette („Parkpickerl“), ist bei 
Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe an der rechten oberen Ecke, bei 
Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe unterhalb der Überprüfungsplakette nach  
§ 57a Kraftfahrgesetz 1967, aufzukleben. Es dürfen an den genannten Stellen 
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 nur jene Nachweise sichtbar sein, die sich auf den jeweiligen Parkvorgang 
beziehen. 

§ 4 
Ausnahmen 

Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz aufgezählten Kraftfahrzeuge ist 
beim Abstellen derselben in einer von der Abgabepflicht erfassten Kurzparkzone keine 
Abgabe zu entrichten. 

§ 5 
Überwachung 

1.) Die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung erfolgt durch Organe der 
Polizei oder Aufsichtsorgane, welche durch die Marktgemeinde Vösendorf bestellt 
werden. 

2.) Neben den Organen der Polizei, sind auch die bestellten Aufsichtsorgane befugt, 
im Falle der nicht ordnungsgemäßen Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe 
den/die Lenker/in des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, auf seine/ihre Identität zu 
überprüfen. 

3.) Die Lenker/innen der Kraftfahrzeuge, haben bei der Durchführung der 
angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 

§ 6 
Strafbestimmungen 

 
Kommt es zu Verstößen gegen diese Kurzparkzonenverordnung, welche einer 
Verwaltungsübertretung darstellen, so werden diese gemäß  
§ 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz i.d.g.F. bestraft.  
 

§ 7 
Kennzeichnung 

 
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet die Aufstellung folgender 
Verkehrszeichen sowie die erforderlichen Bodenmarkierungen. 
 
Verkehrszeichen bei den Einfahrten lt. beiliegendem Plan: 
 
Kurzparkzone: Gemäß § 52 Abs. 13 d und e der StVO 1960 in Verbindung  
 mit § 25 der StVO 
 
Zusatztafel: Gemäß § 54 Abs. 1 der StVO  
 „gebührenfrei 
 Parkdauer: 3 Std. 
 Mo – Fr (werkt.) v 8 – 21h 
 Sa (werkt.) v 8 – 12h”  
 
Bodenmarkierungen: 
 
 

Kurzparkzone: Blaue Quermarkierung (Zone) gemäß § 55 und  
§ 34 der StVO 1960 
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§ 8 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-127/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23042 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Gemäß § 94 d Zif 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO 1960) in der 
derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 25 StVO 1960 werden aufgrund der 
allgemeinen Erfordernisse folgende Verkehrsmaßnahmen verordnet: 
 

§ 1 
Verkehrsflächen der abgabefreien Kurzparkzone 

 
Es wird gemäß beiliegender Planskizze, im Bereich der Straßen (Kalesasiedlung): 
westliche Seite der Schönbrunner Allee entlang der GstNr. 40/133, 20/5, 
15/3; Dr. Pertich-Gasse; Schweizergasse; Sperlinggasse; Baslergasse 
eine  
 
gebührenfreie Kurzparkzone mit einer Parkdauer von 180 Minuten im 
Zeitraum  
werktags Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr 
werktags Samstag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 
 
eingerichtet. 
  

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Ö  8Ö  8
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 § 2 
Höhe der Kurzparkzonenabgabe 

1.) Die Kurzparkzonen sind, bei den unter § 1 angeführten Verkehrsflächen, 
kostenfrei. 

2.) InhaberInnen einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 4 und Abs. 4a StVO 
1960 und § 1 der Gebietsabgrenzungsverordnung des Bürgermeisters der 
Marktgemeinde Vösendorf, können eine Pauschalierung der 
Kurzparkzonenabgabe, für den Zeitraum von zwei Jahren, beantragen und ist für:  

 
a) Personen, die in dem unter § 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch 

den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette für mehrspurige Kraftfahrzeuge, welches 
auf sie angemeldet ist, kostenfrei. 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in dem unter § 1 angeführten 
Gebiet haben und Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen sind, wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf 
Eigengrund vorhanden sind, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. 
Plakette, um € 100,00 zu erwerben. 

c) MitarbeiterInnen, welche ein mehrspuriges Firmenkraftfahrzeug besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in dem unter 
§ 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. Plakette, 
kostenfrei. 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei. 
 

§ 3 
Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe und Kontrolleinrichtungen 

1.) Zur Überprüfung der Parkdauer bestehen folgende Einrichtungen: 
a) Parkzettel bzw. Parkuhr: 

Jede/r Lenker/in eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, welches in der 
unter § 1 angegebenen Kurzparkzone abgestellt wird, muss zu Beginn des 
Abstellens zum Nachweis, wann das Fahrzeug abgestellt wurde, eine 
Parkuhr oder ein anderer Beleg (z.B. Zettel) auf dem der Beginn des 
Abstellens ersichtlich ist, verwenden.  

b) Parkkarte bzw. Parkplakette (sog. „Parkpickerl“): 
Als Hilfsmittel zum Nachweis einer Pauschalierung nach § 2 ist die von der 
Marktgemeinde Vösendorf ausgegebene Parkkarte bzw. Plakette (sog. 
„Parkpickerl“) zu verwenden. 

2.) Der Nachweis über die Parkdauer (§ 3 Abs. 1), ist bei Fahrzeugen mit einer 
Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese von außen gut lesbar, bei 
anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und 
lesbar anzubringen. Der Nachweis mittels Plakette („Parkpickerl“), ist bei 
Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe an der rechten oberen Ecke, bei 
Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe unterhalb der Überprüfungsplakette nach  
§ 57a Kraftfahrgesetz 1967, aufzukleben. Es dürfen an den genannten Stellen 
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 nur jene Nachweise sichtbar sein, die sich auf den jeweiligen Parkvorgang 
beziehen. 

§ 4 
Ausnahmen 

Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz aufgezählten Kraftfahrzeuge ist 
beim Abstellen derselben in einer von der Abgabepflicht erfassten Kurzparkzone keine 
Abgabe zu entrichten. 

§ 5 
Überwachung 

1.) Die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung erfolgt durch Organe der 
Polizei oder Aufsichtsorgane, welche durch die Marktgemeinde Vösendorf bestellt 
werden. 

2.) Neben den Organen der Polizei, sind auch die bestellten Aufsichtsorgane befugt, 
im Falle der nicht ordnungsgemäßen Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe 
den/die Lenker/in des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, auf seine/ihre Identität zu 
überprüfen. 

3.) Die Lenker/innen der Kraftfahrzeuge, haben bei der Durchführung der 
angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 

§ 6 
Strafbestimmungen 

 
Kommt es zu Verstößen gegen diese Kurzparkzonenverordnung, welche einer 
Verwaltungsübertretung darstellen, so werden diese gemäß  
§ 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz i.d.g.F. bestraft.  
 

§ 7 
Kennzeichnung 

 
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet die Aufstellung folgender 
Verkehrszeichen sowie die erforderlichen Bodenmarkierungen. 
 
Verkehrszeichen bei den Einfahrten lt. beiliegendem Plan: 
 
Kurzparkzone: Gemäß § 52 Abs. 13 d und e der StVO 1960 in Verbindung  
 mit § 25 der StVO 
 
Zusatztafel: Gemäß § 54 Abs. 1 der StVO  
 „gebührenfrei 
 Parkdauer: 3 Std. 
 Mo – Fr (werkt.) v 8 – 21h 
 Sa (werkt.) v 8 – 12h“ 
 
Bodenmarkierungen: 
 
 

Kurzparkzone: Blaue Quermarkierung (Zone) gemäß § 55 und  
§ 34 der StVO 1960 
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§ 8 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-131/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23046 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Gemäß § 94 d Zif 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO 1960) in der 
derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 25 StVO 1960 werden aufgrund der 
allgemeinen Erfordernisse folgende Verkehrsmaßnahmen verordnet: 
 

§ 1 
Verkehrsflächen der abgabefreien Kurzparkzone 

 
Es wird gemäß beiliegender Planskizze, im Bereich der Straßen: 
Schönbrunner Allee entlang GstNr. 1659/6; Leopold Mandl- Gasse, 
Schönbrunner Allee und Ortsstraße im Bereich GstNr. 1655/5; Ortsstraße 
entlang GstNr. 1655/14 von ON 34 – ON 38, Ortsstraße entlang GstNr. 
1655/10; Ortsstraße ON 101 – ON 121; Ortsstraße entlang GstNr. 414/2;  
 
eine  
 
gebührenfreie Kurzparkzone mit einer Parkdauer von 180 Minuten im 
Zeitraum  
werktags Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr 
werktags Samstag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 
 
eingerichtet. 
 
  

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Ö  8Ö  8
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 § 2 
Höhe der Kurzparkzonenabgabe 

1.) Die Kurzparkzonen sind, bei den unter § 1 angeführten Verkehrsflächen, 
kostenfrei. 

2.) InhaberInnen einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 4 und Abs. 4a StVO 
1960 und § 1 der Gebietsabgrenzungsverordnung des Bürgermeisters der 
Marktgemeinde Vösendorf, können eine Pauschalierung der 
Kurzparkzonenabgabe, für den Zeitraum von zwei Jahren, beantragen und ist für:  

 
a) Personen, die in dem unter § 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch 

den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette für mehrspurige Kraftfahrzeuge, welches 
auf sie angemeldet ist, kostenfrei. 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in dem unter § 1 angeführten 
Gebiet haben und Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen sind, wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf 
Eigengrund vorhanden sind, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. 
Plakette, um € 100,00 zu erwerben. 

c) MitarbeiterInnen, welche ein mehrspuriges Firmenkraftfahrzeug besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in dem unter 
§ 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. Plakette, 
kostenfrei. 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei. 
 

§ 3 
Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe und Kontrolleinrichtungen 

1.) Zur Überprüfung der Parkdauer bestehen folgende Einrichtungen: 
a) Parkzettel bzw. Parkuhr: 

Jede/r Lenker/in eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, welches in der 
unter § 1 angegebenen Kurzparkzone abgestellt wird, muss zu Beginn des 
Abstellens zum Nachweis, wann das Fahrzeug abgestellt wurde, eine 
Parkuhr oder ein anderer Beleg (z.B. Zettel) auf dem der Beginn des 
Abstellens ersichtlich ist, verwenden.  

b) Parkkarte bzw. Parkplakette (sog. „Parkpickerl“): 
Als Hilfsmittel zum Nachweis einer Pauschalierung nach § 2 ist die von der 
Marktgemeinde Vösendorf ausgegebene Parkkarte bzw. Plakette (sog. 
„Parkpickerl“) zu verwenden. 

2.) Der Nachweis über die Parkdauer (§ 3 Abs. 1), ist bei Fahrzeugen mit einer 
Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese von außen gut lesbar, bei 
anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und 
lesbar anzubringen. Der Nachweis mittels Plakette („Parkpickerl“), ist bei 
Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe an der rechten oberen Ecke, bei 
Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe unterhalb der Überprüfungsplakette nach  
§ 57a Kraftfahrgesetz 1967, aufzukleben. Es dürfen an den genannten Stellen 
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 nur jene Nachweise sichtbar sein, die sich auf den jeweiligen Parkvorgang 
beziehen. 

§ 4 
Ausnahmen 

Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz aufgezählten Kraftfahrzeuge ist 
beim Abstellen derselben in einer von der Abgabepflicht erfassten Kurzparkzone keine 
Abgabe zu entrichten. 

§ 5 
Überwachung 

1.) Die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung erfolgt durch Organe der 
Polizei oder Aufsichtsorgane, welche durch die Marktgemeinde Vösendorf bestellt 
werden. 

2.) Neben den Organen der Polizei, sind auch die bestellten Aufsichtsorgane befugt, 
im Falle der nicht ordnungsgemäßen Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe 
den/die Lenker/in des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, auf seine/ihre Identität zu 
überprüfen. 

3.) Die Lenker/innen der Kraftfahrzeuge, haben bei der Durchführung der 
angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 

§ 6 
Strafbestimmungen 

 
Kommt es zu Verstößen gegen diese Kurzparkzonenverordnung, welche einer 
Verwaltungsübertretung darstellen, so werden diese gemäß  
§ 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz i.d.g.F. bestraft.  
 

§ 7 
Kennzeichnung 

 
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet die Aufstellung folgender 
Verkehrszeichen sowie die erforderlichen Bodenmarkierungen. 
 
Verkehrszeichen bei den Einfahrten lt. beiliegendem Plan: 
 
Kurzparkzone: Gemäß § 52 Abs. 13 d und e der StVO 1960 in Verbindung  
 mit § 25 der StVO 
 
Zusatztafel: Gemäß § 54 Abs. 1 der StVO  
 „gebührenfrei 
 Parkdauer: 3 Std. 
 Mo – Fr (werkt.) v 8 – 21h 
 Sa (werkt.) v 8 – 12h” 
 
Bodenmarkierungen: 
 
 

Kurzparkzone: Blaue Quermarkierung (Zone) gemäß § 55 und  
§ 34 der StVO 1960 
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§ 8 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
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Hierauf bezieht sich die Verordnung 
AZ: Verk-131/1 -2023 und 
AZ: Verk - 132/1 - 2023 

Der Bürgermeister 

Hannes Koza 
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Aktenzahl DW/Bearbeiter Datum 

 
 
- 
 

Verk-129/1-2023 39/Patrick Miedler, MSc 
infrastruktur-umwelt@voesendorf.gv.at 

 

Kundmachung Nr. KU23044 
  

V E R O R D N U N G 
 
 

Gemäß § 94 d Zif 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO 1960) in der 
derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 25 StVO 1960 werden aufgrund der 
allgemeinen Erfordernisse folgende Verkehrsmaßnahmen verordnet: 
 

§ 1 
Verkehrsflächen der abgabefreien Kurzparkzone 

 
Es wird gemäß beiliegender Planskizze, im Bereich der Straßen 
(Roseggersiedlung): 
Wilhelm-Hafenscher-Gasse, Am Petersbach, Weinberggasse, 
Rossödengasse, Leopold Stipcak-Gasse, Mitterberggasse 
eine  
 
gebührenfreie Kurzparkzone mit einer Parkdauer von 180 Minuten im 
Zeitraum  
werktags Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr 
werktags Samstag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 
 
eingerichtet. 
  

Marktgemeinde Vösendorf, 2331 Vösendorf, Schlossplatz 1 

 
 
 
 

Parteienverkehr: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr und 

Donnerstag von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Bürgerservice: 
Montag von 8:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Ö  8Ö  8
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 § 2 
Höhe der Kurzparkzonenabgabe 

1.) Die Kurzparkzonen sind, bei den unter § 1 angeführten Verkehrsflächen, 
kostenfrei. 

2.) InhaberInnen einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 4 und Abs. 4a StVO 
1960 und § 1 der Gebietsabgrenzungsverordnung des Bürgermeisters der 
Marktgemeinde Vösendorf, können eine Pauschalierung der 
Kurzparkzonenabgabe, für den Zeitraum von zwei Jahren, beantragen und ist für:  

 
a) Personen, die in dem unter § 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch 

den Mittelpunkt des Lebensinteresses haben, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette für mehrspurige Kraftfahrzeuge, welches 
auf sie angemeldet ist, kostenfrei. 

b) Unternehmen, die ihren Betriebsstandort in dem unter § 1 angeführten 
Gebiet haben und Inhaber von betriebsnotwendigen mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen sind, wofür keine bzw. nicht ausreichend Stellplätze auf 
Eigengrund vorhanden sind, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. 
Plakette, um € 100,00 zu erwerben. 

c) MitarbeiterInnen, welche ein mehrspuriges Firmenkraftfahrzeug besitzen 
(Bestätigung des Unternehmens muss vorgelegt werden) und in dem unter 
§ 1 angeführten Gebiet wohnen und dort auch den Mittelpunkt des 
Lebensinteresses haben, pro beantragter Berechtigungskarte bzw. Plakette, 
kostenfrei. 

d) MitarbeiterInnen, welche bei einem Unternehmen in dem unter  
§ 1 angeführten Gebiet angestellt sind (Bestätigung des Unternehmens muss 
vorgelegt werden) und ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, welches auf sie 
angemeldet ist, für den Arbeitsweg benötigen, da die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist, pro beantragter 
Berechtigungskarte bzw. Plakette, kostenfrei. 
 

§ 3 
Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe und Kontrolleinrichtungen 

1.) Zur Überprüfung der Parkdauer bestehen folgende Einrichtungen: 
a) Parkzettel bzw. Parkuhr: 

Jede/r Lenker/in eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, welches in der 
unter § 1 angegebenen Kurzparkzone abgestellt wird, muss zu Beginn des 
Abstellens zum Nachweis, wann das Fahrzeug abgestellt wurde, eine 
Parkuhr oder ein anderer Beleg (z.B. Zettel) auf dem der Beginn des 
Abstellens ersichtlich ist, verwenden.  

b) Parkkarte bzw. Parkplakette (sog. „Parkpickerl“): 
Als Hilfsmittel zum Nachweis einer Pauschalierung nach § 2 ist die von der 
Marktgemeinde Vösendorf ausgegebene Parkkarte bzw. Plakette (sog. 
„Parkpickerl“) zu verwenden. 

2.) Der Nachweis über die Parkdauer (§ 3 Abs. 1), ist bei Fahrzeugen mit einer 
Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese von außen gut lesbar, bei 
anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und 
lesbar anzubringen. Der Nachweis mittels Plakette („Parkpickerl“), ist bei 
Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe an der rechten oberen Ecke, bei 
Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe unterhalb der Überprüfungsplakette nach  
§ 57a Kraftfahrgesetz 1967, aufzukleben. Es dürfen an den genannten Stellen 
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 nur jene Nachweise sichtbar sein, die sich auf den jeweiligen Parkvorgang 
beziehen. 

§ 4 
Ausnahmen 

Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz aufgezählten Kraftfahrzeuge ist 
beim Abstellen derselben in einer von der Abgabepflicht erfassten Kurzparkzone keine 
Abgabe zu entrichten. 

§ 5 
Überwachung 

1.) Die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung erfolgt durch Organe der 
Polizei oder Aufsichtsorgane, welche durch die Marktgemeinde Vösendorf bestellt 
werden. 

2.) Neben den Organen der Polizei, sind auch die bestellten Aufsichtsorgane befugt, 
im Falle der nicht ordnungsgemäßen Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe 
den/die Lenker/in des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, auf seine/ihre Identität zu 
überprüfen. 

3.) Die Lenker/innen der Kraftfahrzeuge, haben bei der Durchführung der 
angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 

§ 6 
Strafbestimmungen 

 
Kommt es zu Verstößen gegen diese Kurzparkzonenverordnung, welche einer 
Verwaltungsübertretung darstellen, so werden diese gemäß  
§ 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz i.d.g.F. bestraft.  
 

§ 7 
Kennzeichnung 

 
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Vösendorf verordnet die Aufstellung folgender 
Verkehrszeichen sowie die erforderlichen Bodenmarkierungen. 
 
Verkehrszeichen bei den Einfahrten lt. beiliegendem Plan: 
 
Kurzparkzone: Gemäß § 52 Abs. 13 d und e der StVO 1960 in Verbindung  
 mit § 25 der StVO 
 
Zusatztafel: Gemäß § 54 Abs. 1 der StVO  
 „gebührenfrei 
 Parkdauer: 3 Std. 
 Mo – Fr (werkt.) v 8 – 21h 
 Sa (werkt.) v 8 – 12h” 
 
Bodenmarkierungen: 
 
 

Kurzparkzone: Blaue Quermarkierung (Zone) gemäß § 55 und  
§ 34 der StVO 1960 
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§ 8 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der angeschlossene Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
Die Verordnung tritt mit Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 Hannes Koza 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
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